
Allgemeine Geschäftsbedingungen & Konditionen 

 

EF High School Year in den USA, Großbritannien und Irland 2023/2024 

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“) 

werden gemeinsam mit den Rules and Regulations (wie unten näher beschrieben), Inhalt des 

zwischen Ihnen als „Teilnehmer“ oder „Bewerber“ bzw. Ihres Erziehungsberechtigten und uns, EF 

Educational Foundation for Foreign Study Ltd. („EF“) zustande kommenden Vertrages. 

Veranstalter und Ihr Vertragspartner ist die EF Educational Foundation for Foreign Study Ltd, Selnaustraße 30, CH-8001 Zürich 

(Handelsregisternummer CHE-108.485.624, Geschäftsführer: Alberto Radaelli/Charlotte Björnsson) vertreten in Deutschland 

durch die EF Education (Deutschland) GmbH (Handelsregister Düsseldorf HRB 66454, Geschäftsführer Niklas Kukat/Henrik 

Norlin), nachfolgend "EF High School Exchange Year" oder "EF" genannt, Königsallee 92a, 40212 Düsseldorf 

Von EF oder deren Erfüllungsgehilfen zu erbringende Leistungen: 

▪ Überwiegend Gruppenflugreise an den von EF High School Exchange Year festgelegten Terminen von Deutschland 
(Abflughäfen: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Zürich) zu dem internationalen Flughafen, der dem 
Wohnort der Gastfamilie am nächsten liegt und zurück 

▪ Empfang am Flughafen und Transfer zur Gastfamilie (ggf. Inlandsflug) 
▪ Vermittlung in eine Gastfamilie, die nach den Verhältnissen des Gastlandes (USA, Großbritannien oder Irland) eine 

angemessene Unterbringung, Beaufsichtigung und Betreuung des Gastschülers gewährleistet  
▪ Vermittlung an eine öffentliche Schule sowie die Schaffung der Voraussetzungen für einen geregelten Schulbesuch 
▪ Vorbereitungsmaterial für den Aufenthalt  
▪ Vorbereitungstreffen für Teilnehmer und Eltern  
▪ Willkommenstage „Welcome Days“ (bei Abreise im Sommer) in der Nähe von New York (USA), in der Nähe von London 

(Großbritannien) oder in der Nähe von Dublin (Irland) - (entfällt bei Buchung des EF-Vorbereitungscamps USA)  
▪ Lokales Einführungstreffen nach Ankunft im Gastland (organisiert durch lokalen Betreuer) 
▪ Persönliche Betreuung, Rat und Hilfe während des gesamten Aufenthaltes 

 
Nicht im Programmpreis enthaltene Leistungen: 

▪ Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherungsschutz sowie der Sportversicherungsschutz 
▪ Taschengeld 
▪ Mittagessen an Schultagen, Schuluniform, Schulbus, Gebühren für Schulaktivitäten sowie etwaige Gebühren zur 

Einschreibung an der Schule  
▪ Anmeldegebühr 
▪ Visumsgebühren (für Aufenthalte in den USA oder Großbritannien) 
▪ Kosten für anfallende ärztliche Untersuchungen bzw. von der örtlichen Schule geforderte notwendige Impfungen vor Ort 
▪ Kosten für evtl. anfallende Sprachtests zur Aufnahme an einer örtlichen Schule 
▪ Von EF oder lokalen Einrichtungen organisierte optionale Ausflüge 
▪ Telefongebühren, SIM Karten 
▪ Kosten für die Freizeitgestaltung, Kleidung, Hygieneartikel und Clubbeiträge 
 

Die Gastfamilie stellt dem Teilnehmer Unterkunft und Verpflegung zur Verfügung.  

Die Programmpreise für das Jahr 2023/24 gelten wie folgt: 

Programm USA Großbritannien Irland 

Ganzes Schuljahr 14.950 € 19.950 € 13.950 € 

Halbes Schuljahr ab 
Sommer 

13.950 €  14.450 € 12.950 € 

Halbes Schuljahr ab 
Winter 

13.950 € 14.450 € 12.950 € 

Zahlungsplan 
Sie reservieren Ihren Programmplatz, indem Sie eine Anzahlung in Höhe von EUR 2.995,- leisten, die innerhalb von 14 Tagen 
nach der Programmaufnahme fällig ist. Die Anzahlung wird auf die letzte Ratenzahlung angerechnet.  
 
Die Programmgebühren sind in den folgenden Raten und in Übereinstimmung mit den auf den Rechnungen der Teilnehmer 
angegebenen Fälligkeitsterminen zu entrichten. 
 
EF High School Exchange Year behält sich das Recht vor, die Reiseunterlagen zurückzuhalten bzw. das Flugticket am Flughafen 
nicht auszuhändigen, wenn fällige Ratenzahlungen nicht geleistet wurden.   
 
 



Jul/Aug 2023 Programmstart 

Fälligkeit Zahlungsplan* Zahlungsplan** 

Vertragsabschluss Anzahlung Anzahlung 

30/09/2022 25% der Gesamtkosten   

31/12/2022 25% der Gesamtkosten 35% der Gesamtkosten 

31/03/2023 25% der Gesamtkosten 40% der Gesamtkosten 

15/06/2023 Restbetrag  Restbetrag 

 
*Buchungsdatum (Anzahlung von EF erhalten) vor dem 1. September 
**Buchungsdatum nach dem 1. September 
 

Dez 2023/Jan 2024 Programmstart 
 

Fälligkeit Zahlungsplan* 

Vertragsabschluss Anzahlung 

31/03/2023 25% der Gesamtkosten 

30/06/2023 25% der Gesamtkosten 

30/09/2023 25% der Gesamtkosten 

15/11/2023 Restbetrag  

 
 
EF gewährleistet, dass ein wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag besteht. Zahlungen müssen erst dann geleistet werden, 

wenn der Sicherungsschein mit Namen und Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in klarer, verständlicher und 

hervorgehobener Weise übergeben wurde. Den Sicherungsschein erhalten Sie mit den Vertragsunterlagen. Leisten Sie die 

Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, obwohl EF zur 

ordnungsgemäßen Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage ist, seine gesetzlichen Informationspflichten 
erfüllt hat und Ihnen kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht zusteht, so ist EF berechtigt, nach Mahnung mit 

Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten und Sie mit Rücktrittskosten gemäß der nachstehenden Regelungen unter der 

Überschrift „Stornierung und Wiedererstattung“ zu belasten. 

Landesspezifische Einreise-Bestimmungen: 

Für USA-Teilnehmer: Seit dem 26. Oktober 2008 muss bei der Beantragung eines Schüleraustauschvisums der Nachweis über die 

Zahlung der SEVIS-Gebühr nachgewiesen werden (SEVIS - Student and Exchange Visitor Information System: Internetbasierte 

Datenbank zur Kontrolle einreisender Schüler und Studenten). Dieser Betrag beträgt aktuell EUR 245,-. Den Nachweis erhalten 

Sie über EF. Die bei der weiteren Bearbeitung des Visumsantrages anfallenden Konsulatsgebühren in Deutschland müssen 

ebenfalls vom Teilnehmer getragen werden. 

Für GB-Teilnehmer: Der Preis für das ganze Schuljahr in Großbritannien enthält bereits die anfallenden Schulgebühren. 

Zusätzlich muss seit dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am 01.01.2021 ein Visum für den ganzjährigen 

Schüleraustausch beantragt werden. Die hierbei entstehenden Kosten sind vom Teilnehmer zu tragen. Aktuell beträgt die 

Anmeldegebühr beim britischen Konsulat 348 GBP. Zudem muss ein Einwanderungs-Gesundheitszuschlag (Immigration 

Healthcare Surcharge) gezahlt werden, welche aktuell 470 GBP beträgt. Des Weiteren ist ein IELTS Sprachtest für die 
Beantragung des Visums notwendig. Die Kosten hierzu liegen aktuell bei 257 GBP. 

Für die Beschaffung des Visums (inkl. Visagebühren) ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. Weitere Informationen erhalten 

Sie im Rahmen der Vorbereitung.  

Programmdauer 

Die Aufenthaltsdauer im Gastland ist von Land zu Land unterschiedlich und beträgt ca. 9 bis 10 Monate (Schuljahr) oder ca. 4 bis 

5 Monate (Schulsemester). Die genaue Dauer ergibt sich aus den Flugdaten. Die Abreise erfolgt zwischen Mitte Juli bis Ende 

August bei einem Schuljahr oder einem Schulsemester ab Sommer. Die Abreise für das Schulsemester ab Winter erfolgt zwischen 
Ende Dezember und Mitte Januar. Jedes Programm beginnt mit dem Abflug von dem für den Teilnehmer vorgesehenen 

Abflughafen und endet mit der Rückkehr zum Abflughafen. Sollte der Teilnehmer den Aufenthalt außerhalb des vom 

Programmanbieter ausgewählten Zeitraums verlängern oder fortsetzen wollen, so endet das EF Programm zu dem Zeitpunkt, zu 

dem der Teilnehmer den Aufenthalt bei der Gastfamilie beendet oder spätestens 14 Tage nach dem letzten Schultag. 

 

 



 
Provisorische Abreisedaten: 
 
Gastland Winter  

2023 
Sommer 
2023 

Winter 
2024 

Großbritannien 01.01.2023 15.08.2023 01.01.2024 

Irland 01.01.2023 15.08.2023 01.01.2024 
USA 01.01.2023 15.07.2023 01.01.2024  

 

Vorbereitungskurs/ EF International High School Camp 

Für die Durchführung der Vorbereitungskurse (EF International High School Camp) ist eine Mindestteilnehmerzahl von 40 

Teilnehmern pro Kurs erforderlich. EF High School Exchange Year behält sich vor, bei Nichterreichen dieser Zahl den 

Vorbereitungskurs abzusagen. EF wird Sie schnellstmöglich, spätestens 4 Monate vor Reiseantritt, benachrichtigen. Bereits 

geleistete Zahlungen werden zurückerstattet. Die Teilnahme am Vorbereitungskurs kann nur garantiert werden, wenn eine 

Platzierung bei einer Gastfamilie mindestens 30 Tage vor Beginn des Vorbereitungskurses bestätigt wurde. Sollte eine Platzierung 
bei einer Gastfamilie zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegen, wird der eingezahlte Betrag für den Vorbereitungskurs 

rückerstattet. Änderungen dieser Art stellen keinen Grund für den Rücktritt vom Programm dar. 

Um das EF International High School Camp zu buchen, füllen Sie bitte die beigefügten Programmoptionen aus und schicke diese 

mit der Buchungsbestätigung zurück.  

Bei Abreisen im Winter findet kein EF International High School Camp statt.  

Welcome Days 

Die Willkommenstage (Welcome Days) im Gastland sind für alle Teilnehmer, die im Sommer abreisen, Teil des Programms. Die 

Teilnahme an den Willkommenstagen kann nur garantiert werden, wenn eine Platzierung bei einer Gastfamilie mindestens 30 

Tage vor Beginn der Willkommenstage bestätigt wurde. Sollte eine Teilnahme aus diesem Grund nicht möglich sein, werden die 

benötigten Informationen vor der Abreise zur Verfügung gestellt. Änderungen dieser Art stellen keinen Grund für den Rücktritt 

vom Programm dar, noch entstehen Ansprüche auf eine Rückerstattung. 

Bei Abreisen im Winter finden keine Willkommenstage statt.  

Regionenwahl/ Bundesstaatenwahl (nur in den USA möglich) 

Die Plätze für die Regionenwahl und Bundesstaatenwahl sind sehr begrenzt. Eine Platzierung in der gewünschten Region bzw. 

dem gewünschten Bundesstaat kann EF nicht garantieren. Bei Nichtzustandekommen der Regionen- oder Bundesstaatenwahl 

wird die diesbezügliche Anzahlung rückerstattet. Änderungen dieser Art stellen keinen Grund für den Rücktritt vom Programm 

dar. 

Um eine Regionen- oder Staatenwahl zu buchen, füllen Sie bitte die beigefügten Programmoptionen aus und schicke diese mit der 

Buchungsbestätigung zurück. 

Stornierung und Wiedererstattung 

Die Anmeldegebühr in Höhe von EUR 395,- sowie abgeschlossene Reiserücktrittsabsicherungen, werden bei einer Stornierung 

nicht erstattet. Auch die Sevis-Gebühr (USA-Schüler), kann nicht erstattet werden, wenn zum Zeitpunkt des Rücktritts das Visum 

seitens EF bereits in den USA beantragt wurde. Sie können jederzeit vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten. Treten Sie vor 

Reisebeginn zurück oder treten Sie die Reise nicht an, so verliert EF den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann EF eine 

angemessene Entschädigung verlangen, soweit der Rücktritt nicht von EF zu vertreten ist oder am Bestimmungsort oder in 
dessen unmittelbarer Nähe außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Reise oder die Beförderung von 

Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen; Umstände sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie nicht 

der Kontrolle von EF unterliegen, und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren 

Vorkehrungen getroffen worden wären. Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich nach dem Reisepreis abzüglich des Werts der 

von EF ersparten Aufwendungen sowie abzüglich dessen, was EF durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen erwirbt, 

welche auf Verlangen des Kunden durch EF zu begründen ist. EF hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen unter 

Berücksichtigung des Zeitraums zwischen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn sowie unter Berücksichtigung der 
erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und des erwarteten Erwerbs durch anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen 

festgelegt. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung wie folgt berechnet:  

a) Treten Sie von dem Vertrag bis 6 Monate vor dem Abreisedatum zurück, sind Stornierungskosten in Höhe von 15% des 
Programmpreises fällig. 

b) Treten Sie vom Vertrag in der Zeit zurück, die zwischen 6 Monaten und 6 Wochen vor dem Abreisemonat liegt, 
entstehen Stornierungskosten in Höhe von 22% des Programmpreises. 

c) Wird der Rücktritt vom Vertrag später als 6 Wochen vor dem Abreisemonat erklärt oder die Reise nicht angetreten, sind 
Stornierungskosten in Höhe von 48% des Programmpreises fällig. 



d) Bei einem Rücktritt am oder nach dem Abreisetag behält EF 100% der Gesamtkosten bestehend aus: 
Reiserücktrittsschutz (Krankheit und/oder Schule), Anmeldegebühr, Visagebühr, Programmkosten, Erika 
Versicherungsschutz und allen zusätzlich gebuchten Programmoptionen. 
 

Treten Sie von dem Vorbereitungskurs (EF High School Year Camp) bis zum 14.05.2023 zurück, sind Stornierungskosten in Höhe 

von 10% des Preises für den Vorbereitungskurs fällig. Wird die Buchung des Vorbereitungskurses nach dem 15.05.2023 storniert, 

entstehen Stornierungskosten in Höhe von 100% des Preises für den Vorbereitungskurs. Wird die Buchung der Regionen-/ 
Staatenwahl nach erfolgter Anzahlung storniert, fällt eine Stornierungsgebühr in Höhe von 10% des Preises für die Regionen-/ 

Staatenwahl an.  

Ihnen bleibt in jedem Fall der Nachweis gestattet, die EF zustehende angemessene Entschädigung sei wesentlich niedriger als die 

von EF geforderte Entschädigungspauschale. Wegen der besonderen Bedingungen des Austauschprogramms, das eine 

personengebundene Bearbeitung bedingt, ist leider die Stellung eines Ersatzschülers ausgeschlossen. Ist EF infolge eines 
Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet, hat EF unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach 

Zugang der Rücktrittserklärung zu leisten. 

Unsere Stornierungsregel im vorherigen Absatz gilt nicht, wenn Sie vor Reisebeginn zurücktreten, weil EF Sie nicht spätestens 

zwei Wochen vor Antritt der Reise über 1. Namen und Anschrift der für den Teilnehmer nach Ankunft bestimmten Gastfamilie 

und 2. Namen und Erreichbarkeit eines Ansprechpartners im Gastland, bei dem auch Abhilfe verlangt werden kann, informiert 
und EF den Teilnehmer auf den Aufenthalt nicht angemessen vorbereitet hat. Sollten Sie aus den letztgenannten Gründen 

zurücktreten, entfällt der vereinbarte Reisepreis von EF und EF wird die bereits geleisteten Anzahlungen zurückerstatten.  

Der Teilnehmer kann den Vertrag bis zur Beendigung der Reise jederzeit kündigen. Kündigt der Teilnehmer, so ist EF berechtigt, 

den vereinbarten Reisepreis abzüglich der ersparten Aufwendungen zu verlangen. EF wird in diesem Falle die infolge der 
Kündigung notwendigen Maßnahmen treffen, insbesondere, den Gastschüler zurückbefördern. Eventuelle Mehrkosten fallen dem 

Teilnehmer zur Last. Diese vorstehende Regelung gilt nicht, wenn der Teilnehmer berechtigt ist, den Vertrag wegen eines 

Reisemangels (§ 651 l BGB) zu kündigen.  

Sollte ein Teilnehmer nach Ankunft im Gastland wegen Nichteinhaltung der Regeln aus dem Programm ausgeschlossen werden, 

erfolgt keine Rückerstattung des Reisepreises. Den Wert eventuell ersparter Aufwendungen wird EF jedoch anrechnen. Zusätzlich 
entstehende Kosten aufgrund einer vorzeitigen Rückkehr nach Deutschland werden in diesem Falle von EF nicht übernommen. 

Das Vorstehende gilt nicht, wenn der Teilnehmer aufgrund von Vertragsverletzungen seitens EF das Recht zur fristlosen 

Kündigung des Austauschprogramms zusteht oder das vertragswidrige Verhalten ursächlich auf einer Verletzung von 

Informationspflichten von EF beruht. 

Sollte zu dem vereinbarten Abreisezeitpunkt kein gültiges Visum vorliegen (USA und Großbritannien) und der Teilnehmer 

demnach nicht in der Lage sein das Programm anzutreten, besteht kein Anrecht auf die Rückerstattung geleisteter Zahlungen.  

Preisänderung nach Vertragsabschluss 

EF kann den Reisepreis einseitig erhöhen, wenn die Erhöhung des Reisepreises sich unmittelbar ergibt aus einer nach 

Vertragsschluss erfolgten Änderung der für die betreffenden Reise geltenden Wechselkurse. Die Wechselkurse müssen sich 

jedoch mindestens um 3 % verändert haben. Der Reisepreis wird in dem Umfang erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch 

für EF verteuert hat. 

EF hat den Teilnehmer auf einem dauerhaften Datenträger klar und verständlich über die Preiserhöhung und deren Gründe zu 

unterrichten und hierbei die Berechnung der Preiserhöhung mitzuteilen. Eine Preiserhöhung ist nur wirksam, wenn sie diesen 

Anforderungen entspricht und die Unterrichtung des Teilnehmers nicht später als 20 Tage vor Reisebeginn erfolgt. Der 

Teilnehmer kann eine Senkung des Reisepreises verlangen, wenn und soweit sich die Wechselkurse nach Vertragsschluss und vor 

Reisebeginn um mindestens 3 % geändert haben und dies zu niedrigeren Kosten für EF führt. Hat der Teilnehmer mehr als den 

hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der Mehrbetrag von EF zu erstatten. EF darf von dem zu erstattenden Mehrbetrag die 

tatsächlich entstandenen Verwaltungsausgaben abziehen. EF hat dem Teilnehmer auf dessen Verlangen nachzuweisen, in welcher 
Höhe Verwaltungsausgaben entstanden sind. Übersteigt die im Vertrag nach § 651 f Abs. 1 BGB vorbehaltene Preiserhöhung 8% 

des Reisepreises, dann kann EF dem Teilnehmer eine entsprechende Preiserhöhung anbieten und verlangen, dass der Teilnehmer 

innerhalb einer von EF bestimmten Frist, die angemessen sein muss, das Angebot zur Preiserhöhung annimmt oder seinen 

Rücktritt vom Vertrag erklärt. Der Teilnehmer hat die Wahl, auf die Mitteilung von EF zu reagieren oder nicht. Wenn der 

Teilnehmer gegenüber EF reagiert, dann kann er entweder der Preiserhöhung zustimmen, unentgeltlich vom Vertrag 

zurücktreten oder die Teilnahme an einer Ersatzreise verlangen, sofern ihm eine solche angeboten wurde. Wenn der Teilnehmer 

gegenüber EF nicht oder nicht innerhalb der gesetzten Frist reagiert, gilt die mitgeteilte Preiserhöhung als angenommen. Hierauf 
ist der Teilnehmer unverzüglich nach Kenntnis von der Preiserhöhung auf einem dauerhaften Datenträger in klarer, 

verständlicher und hervorgehobener Weise hinzuweisen. Hatte EF für die Durchführung der Ersatzreise bei gleichwertiger 

Beschaffenheit geringere Kosten, ist dem Teilnehmer der Differenzbetrag entsprechend § 651 m Abs. 2 BGB zu erstatten. 

Informationen 

EF wird die Erziehungsberechtigten umgehend über Namen und Anschrift der Gastfamilie sowie über Namen und Erreichbarkeit 

der Betreuer vor Ort informieren, sobald die Informationen EF bekannt sind. Bei den von EF benannten Betreuern kann auch 

Abhilfe von eventuell vorliegenden Mängeln des Aufenthaltes verlangt werden. Sollte es während des Aufenthaltes zu einer 

Änderung der Namen und Anschrift der Gastfamilie oder der Namen und Erreichbarkeit der Betreuer kommen, wird EF die 



Erziehungsberechtigten und den Teilnehmer darüber selbstverständlich umgehend unterrichten. Sollte der Teilnehmer vor Ort 

einen Mangel feststellen und vor Ort von seinem Betreuer die Abhilfe des Mangels verlangen, wird EF die Erziehungsberechtigten 

darüber informieren sowie über die ergriffenen Maßnahmen zur Beseitigung des Mangels. 

Kranken- und Haftpflichtversicherung 

Für die Teilnahme am Programm ist ein umfassender Reise- und Krankenversicherungsschutz zwingend erforderlich. Aus diesem 

Grund ist bei den Gesamtkosten für die Teilnahme automatisch ein maßgeschneiderter Reise- und Krankenversicherungsschutz 
über den Versicherungsanbieter Erika Insurance Ltd. (oder bei einer alternativen Versicherungsgesellschaft, wie in der jeweiligen 

Versicherungspolice definiert), bei der EF Educational Foundation for Foreign Study Ltd. der Versicherungsnehmer ist, 

inkludiert. Der Reiseversicherungsschutz deckt garantiert die Mindestversicherungsanforderungen für jedes Gastland ab. Eine 

komplette Übersicht der Bedingungen finden Sie unter www.erikainsurance.com.  

Die Versicherungspreise für das Jahr 2023/24 gelten wie folgt: 

Programm USA Großbritannien Irland 

Erika Versicherung-
ganzes Schuljahr 

1.195 € 595 € 595 € 

Erika Versicherung-
halbes Schuljahr 

745 € 445 € 445 € 

Erika Sport- 
ganzes Schuljahr 

215 € 175€ 175€ 

Erika Sport- 
halbes Schuljahr 

175 € 125 € 125€ 

 

Der Reise- und Krankenversicherungsschutz der Erika Insurance Ltd. verfügt über die verpflichtende Mindestversicherung in 

jeder der angebotenen Destinationen. Soll der Versicherungsschutz nicht abgeschlossen werden, bitten wir Sie EF zu informieren. 

Sollte der Teilnehmer auf den automatisch eingeschlossenen Versicherungsschutz verzichten wollen, so ist dieser verpflichtet, 

einen adäquaten und ausreichenden Versicherungsnachweis zu erbringen. Gleichzeitig sollte das offizielle Formular "EF High 
School Exchange Year Proof of Insurance“ ausfüllt werden. Deadlines zum Einreichen dieses Formulars lauten: 1. Oktober 2022 

für Abreisen im Winter 2022/ 2023; 1. Mai 2023 für Abreisen im Sommer 2023; 1. Oktober 2023 für Abreisen im Winter 2023/ 

2024.  

Der entsprechende automatisch eingeschlossene Versicherungsbetrag, wird nach der finalen Prüfung im jeweiligen Gastland von 

den Gesamtkosten abgezogen. Teilnehmer mit dem automatisch eingeschlossenen Versicherungsschutz benötigen keinen 
weiteren Nachweis eines Versicherungsschutzes. 

Der Versicherungsschutz darf nicht vom Beschäftigungsverhältnis der Eltern des Teilnehmers abhängen und muss eine 

Zusatzreise- und Krankenversicherung sein. EF behält sich das Recht vor, eine Versicherung, die nicht die oben genannten 

Mindestanforderungen erfüllt, abzulehnen. Nach den genannten Fristen wird das "High School Exchange Year Proof of 
Insurance" Formular nicht mehr angenommen. Solange kein anderer ausreichender Versicherungsschutz vorgelegt wurde, bleibt 

der automatisch eingeschlossene Versicherungsschutz in der Buchung des Teilnehmers bestehen. 

Falls der Teilnehmer berechtigt ist, im Gastland ein Fahrzeug zu lenken, so ist der Teilnehmer dafür verantwortlich, eine 

zusätzliche Versicherung für das Fahren im Gastland abzuschließen. 

Freiwillige Reiserücktrittsabsicherung - Gesundheit 

Die einmalige Prämie für die freiwillige Reiserücktrittsabsicherung beträgt € 395,-. Sie wird automatisch bei Fälligkeit des ersten 
Teilbetrages in Rechnung gestellt. Soll die Reiserücktrittsabsicherung nicht abgeschlossen werden, bitten wir Sie EF zu 

informieren. Eine Stornierung der Reiserücktrittsabsicherung ist nicht möglich. Wurde eine Reiserücktrittsabsicherung 

abgeschlossen, dann fallen Stornierungskosten nicht an, wenn das Austauschprogramm aus einem der nachstehenden Gründe 

nicht angetreten wurde: 

▪ Tod, schwerer Unfall oder unerwartete schwere Erkrankung des/der Programmteilnehmer/in, seiner/ihrer Geschwister oder 
Eltern (Vorlage ärztlichen Attestes bzw. der Sterbeurkunde notwendig) 

▪ Impfunverträglichkeit des/der Programmteilnehmers/in 
▪ Schwangerschaft der Programmteilnehmerin 

 
Der Rücktritt aus anderen als den oben genannten Gründen ist durch die Absicherung nicht abgedeckt. Eine Stornierung des 

Programms nach Vertragsabschluss ist gegenüber der EF Education (Deutschland) GmbH als Vertreterin der EF Educational 

Foundation for Foreign Study Ltd zu erklären. Die Stornierung ist schriftlich vorzunehmen. Ein ärztliches Attest ist ebenfalls 

erforderlich. 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.erikainsurance.com%2F&data=04%7C01%7C%7C20d150988abd4069dc7708d8cf6cb1eb%7Cf0d1c6fddff0486a8e91cfefefc7d98d%7C0%7C0%7C637487413039113543%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oPD6ZQ8aGr%2BzhAb9s%2BMvJxwFWTqrWMlr9AjEx6IIvWY%3D&reserved=0


Freiwillige Reiserücktrittsabsicherung – Schule 
EF bietet eine optionale Reiserücktrittsabsicherung - Schule für den Fall an, dass der Teilnehmer nicht zum Aufsteigen in die 

nächsthöhere Schulstufe berechtigt ist und die betreffende Schulstufe wiederholt oder der Teilnehmer durch einen Schulwechsel 

nicht an dem Programm teilnehmen kann. Der Preis für diese Reiserücktrittsabsicherung - Schule beträgt € 295,- und ist 
automatisch abgeschlossen. Soll die Reiserücktrittsabsicherung nicht abgeschlossen werden, bitten wir Sie EF darüber zu 

informieren. Eine Stornierung der Reiserücktrittsabsicherung ist nicht möglich. Wenn ein Teilnehmer mit abgeschlossener 

Reiserücktrittsabsicherung - Schule aus dem oben genannten Grund vor dem geplanten Abreisedatum vom Programm 

zurücktreten möchte, so ist eine schulische Bestätigung zusammen mit einer schriftlichen Kündigung des Vertrags von dem 

Teilnehmer bzw. deren Erziehungsberechtigten bei EF einzureichen. Nur dann werden geleistete Zahlungen mit Ausnahme der 

Reiserücktrittsabsicherung - Schule rückerstattet. Bitte beachten Sie, dass die Reiserücktrittsabsicherung - Schule nur vor der 

Abreise gilt. Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte das EF Büro. 

Gesundheitszeugnis und Impfungen 

Der Teilnehmer muss vor Beginn des Programms eine Gesundheitsuntersuchung durchführen lassen und EF ein ausgefülltes 
Gesundheitszeugnis vorlegen, das von einem niedergelassenen Arzt in Deutschland ausgefüllt und unterzeichnet wurde. Die 

entsprechenden Formulare „Certificate of Health” und „Immunization/Vaccine Records“ werden von EF zur Verfügung gestellt 

und sind auf der persönlichen „Student HUB“ Webseite des Teilnehmers verfügbar. Der Teilnehmer verpflichtet sich, möglichst 

nach Aufnahme ins Programm, jedoch frühestens im August des Vorjahres, das Gesundheitszeugnis vorzulegen. Die Suche nach 

einer Gastfamilie kann erst nach Erhalt der vollständig ausgefüllten Gesundheitsformulare beginnen. Impfungen, die vom 

jeweiligen Gastland oder der Schule im Gastland vorgeschrieben werden, sind für den Teilnehmer verpflichtend. Informationen 

über die Impfanforderungen werden, soweit bekannt, von EF zur Verfügung gestellt. 

Rücktritt durch EF 

EF behält sich das Recht vor, im Falle von erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die eine Platzierung unmöglich 
machen (z.B. starke Allergien) und die bei Vertragsabschluss schon bestanden haben oder nach Vertragsabschluss und vor 

Abreise eintreten, vom Vertrag zurückzutreten. Bereits bezahlte Programmbeiträge werden in diesem Fall umgehend 

rückerstattet.  

Weiter behält sich EF das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Teilnehmer im Halbjahreszeugnis einen schlechteren 

Zeugnisdurchschnitt als 3,0 erzielt hat und/oder sich auf dem Zeugnis der letzten zwei Jahre eine oder mehrere Noten schlechter 
als „ausreichend“ befinden. Der Teilnehmer muss zudem in den letzten zwei Jahren die Versetzung erreicht haben, bzw. bis zum 

Antritt des High School Jahres eine Schule in Deutschland besucht haben. Ein Rücktrittsrecht besteht auch für den Fall, dass der 

Teilnehmer die Bewerbungsunterlagen einschließlich Gesundheitszeugnis nicht spätestens bis zum 1. Mai vollständig eingereicht 

hat (es gilt das Datum des Eingangs der Unterlagen). Auch in diesen Fällen des Rücktritts werden bereits bezahlte 

Programmbeiträge umgehend rückerstattet. 

Um einen sicheren und erfolgreichen Schüleraustausch gewährleisten zu können, wird eine Zustimmung zu den Programmregeln 

„Rules and Regulations“ vorausgesetzt. Diese sind Bestandteil der allgemeinen Geschäftsbedingungen, zugänglich und 
herunterzuladen im persönlichen Bereich des HUB des Teilnehmers. Es ist erforderlich, dass die „Rules and Regulations“ im 

Laufe des Bewerbungsprozesses von dem Teilnehmer und den Erziehungsberechtigten gewissenhaft gelesen und ein 

unterschriebenes Exemplar in den HUB hochgeladen wird. 

EF Platzierungsgarantie 

Mit der verbindlichen Buchung (Vertragsunterzeichnung und Anzahlung) garantiert EF die Platzierung des Teilnehmers. Dem 

Teilnehmer wird von EF garantiert, dass der Teilnehmer in das gebuchte Gastland zum gewählten Termin reisen wird und EF 

dort eine Gastfamilie sowie einen Schulplatz fristgerecht vermitteln wird. 

HUB Web Service 

Alle Teilnehmer erhalten Zugang zu dem „HUB“ Web Service. Jede Korrespondenz, Fotos, Medien, die auf HUB verwendet 

werden, werden als privat angesehen und EF übernimmt diesbezüglich keine Verantwortung. Die Eltern oder 

Erziehungsberechtigten der Teilnehmer geben Ihr Einverständnis für die Nutzung von HUB. 

Anerkennung in Deutschland 

EF ist keine in Deutschland anerkannte Schule und kann daher keine Benotung für die im Ausland belegten Kurse oder einen 

Schulabschluss vergeben. EF ist nicht dafür verantwortlich im Namen des Teilnehmers Zeugnisse oder Notenbestätigungen bei 
der Schule im Gastland anzufragen, einzuholen oder an den Teilnehmer zu übermitteln. 

Haftung 

EF ist für die ordnungsgemäße Erbringung aller von diesem Vertrag umfassten Leistungen verantwortlich. Entsprechend § 651 q 

BGB wird EF (durch die Betreuer im Gastland und die Mitarbeiter der EF Education (Deutschland) GmbH) dem Teilnehmer 

selbstverständlich Beistand leisten, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. Die vertragliche Haftung des Veranstalters, der 

EF Educational Foundation for Foreign Study Ltd und der EF Education (Deutschland) GmbH sowie ihr nahestehende Personen, 

zu denen auch verbundene Unternehmen, leitende Angestellte, Direktoren, Gesellschafter, Vertreter und/oder Angestellte einer 

EF-Einrichtung oder solche Personen (inkl. International Exchange Coordinator, IEC), die für die nahestehenden Personen 

handeln oder vorgeben zu handeln, für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Programmpreis beschränkt, 



soweit ein Schaden des Teilnehmers durch den Veranstalter oder die EF Education (Deutschland) GmbH nicht schuldhaft 

herbeigeführt wird.  

Für alle gegen den Veranstalter oder die EF Education (Deutschland) GmbH gerichteten Schadensersatzansprüche aus 

unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist die Haftung für Sachschäden auf die Höhe 

des dreifachen Reisepreises beschränkt. Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche nach internationalen Übereinkünften 

oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften bleiben von der Beschränkung unberührt.   

EF High School Exchange Year und geltendes Recht  

EF Education (Deutschland) GmbH bewirbt das EF High School Exchange Year in Deutschland. EF High School Exchange Year 

wird von EF Educational Foundation for Foreign  Study Ltd, Selnaustraße 30, CH-8001 Zürich, Schweiz (Handelsregisternummer 

CHE-108.485.624) veranstaltet. In den USA wird das Programm von EF Educational Foundation for Foreign Study verwaltet (1 

Education Street, Cambridge, Massachusetts 02141, USA), eine non-profit Gesellschaft mit Sitz in Massachusetts, dessen Ziel die 
Vermittlung von interkulturellem Verständnis durch Schüleraustäusche basierend auf Regeln und Vorschriften des U.S. 

Department of State ist. Der vorliegende Vertrag untersteht deutschem Recht. Alle Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag und 

den allgemeinen Geschäftsbedingungen ergeben oder auf sie beziehen werden, werden vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit in 

Deutschland beigelegt. Alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Programm, verwaltet in den USA durch die EF Educational 

Foundation for Foreign Study in Cambridge, Massachusetts, stimmt der Teilnehmer unwiderruflich zu, diese vor der ordentlichen 

Gerichtbarkeit Deutschlands beizulegen und verzichtet diese im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten vor einem US-Bundes- 

oder Staatsgericht beizulegen.  

Beförderung / Fluggesellschaft 

Gemäß einer EU-Verordnung ist EF verpflichtet, den Teilnehmer über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft sämtlicher 
im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleitungen bei der Buchung zu informieren. Steht bei der 

Buchung die ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, so ist EF verpflichtet, den Teilnehmer die Fluggesellschaft bzw. die 

Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald EF weiß, welche 

Fluggesellschaft den Flug durchführen wird, muss EF den Teilnehmer informieren. Wechselt die dem Teilnehmer als ausführende 

Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, muss EF den Teilnehmer über den Wechsel informieren. EF muss unverzüglich alle 

angemessenen Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass der Teilnehmer so rasch wie möglich über den Wechsel unterrichtet 

wird. Die Liste der Fluggesellschaften mit EU-Betriebsverbot („Black List“) ist auf der folgenden Internetseite abrufbar: 
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm 

Sonstiges 

Mit allen in den Programmregeln ("Rules and Regulations") aufgeführten Punkten erklären sich die Erziehungsberechtigten 

ausdrücklich einverstanden. EF High School Exchange Year ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grunde zu kündigen, wenn 

schwere Vertragsverstöße vorliegen. Hierzu gehören insbesondere erhebliche Verstöße gegen die "Rules and Regulations". Die 

Schwere des Verstoßes entscheidet darüber, ob EF zunächst eine Abmahnung erteilen wird oder den Vertrag sofort kündigt. Im 

Falle einer Kündigung wird EF High School Exchange Year die sofortige Rückreise des Teilnehmers veranlassen. Im Falle einer 

Kündigung aus wichtigem Grunde durch EF High School Exchange Year behält EF den Anspruch auf den Reisepreis. Den Wert 

eventuell ersparter Aufwendungen wird EF jedoch anrechnen. Zusätzlich entstehende Kosten aufgrund vorzeitiger Rückkehr 
nach Deutschland werden von EF High School Exchange Year nicht übernommen. 

Dieses Vertragsangebot hat keine Gültigkeit, wenn der Teilnehmer vorbestraft ist bzw. eine Eintragung in das Jugendstrafregister 

vorliegt. EF High School Exchange Year weist darauf hin, dass für Bewerber mit der Staatsbürgerschaft des Gastlandes der 

Schüleraustausch nicht vorgesehen ist. Der Teilnehmer ist insbesondere verpflichtet, an dem Gelingen des Gastschulaufenthalts 

mitzuwirken. Neben seiner Verpflichtung, die Schule zu besuchen, ist der Teilnehmer auch verpflichtet, sich in die Verhältnisse 
des Gastlandes einzufügen. Der Teilnehmer muss auch eine eigene Integrationsleistung erbringen. Denn die Verhältnisse des 

Gastlandes können nur erfahren und der Aufenthalt nur ein Erfolg werden, wenn sich der Teilnehmer selbst auf das Land und 

seine Gastfamilie einlässt. 

Es besteht gemäß § 651 o Abs. 1 BGB die Verpflichtung, einen festgestellten Mangel dem EF-Betreuer vor Ort oder EF Education 
(Deutschland) GmbH mitzuteilen und Abhilfe zu verlangen. Die Information und das Abhilfeverlangen müssen durch Sie oder 

den Teilnehmer vorgenommen werden. Soweit EF infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe 

schaffen konnte, kann der Teilnehmer weder Minderungsansprüche nach § 651 m BGB noch Schadensersatzansprüche nach § 651 

n BGB geltend machen. Will ein Teilnehmer den Vertrag wegen eines Reisemangels der in § 651 i Abs. 2 BGB bezeichneten Art, 

sofern er erheblich ist, nach § 651 l BGB kündigen, hat er EF zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt 

nur dann nicht, wenn die Abhilfe von EF verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe notwendig ist.  

Ansprüche nach den § 651i Abs. 3 Nr. 2, 4-7 BGB können nicht beim Betreuer vor Ort, sondern sind gegenüber dem Veranstalter 

EF geltend zu machen. EF weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass er nicht an einer 

freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Für Gastschulaufenthalte gilt §641u des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Alle 

Informationen hierzu finden Sie unter https://www.ef.de/highschool/unterrichtung/. Für die Beschaffung des Visums (inkl. 

Visagebühren) ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. Weitere Informationen erhalten Sie im Rahmen der Vorbereitung. Die 

Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge. 
EF Education (Deutschland) GmbH unterstützt EF High School Exchange Year in Deutschland. Dieses Programm wird 

durchgeführt von EF Educational Foundation for Foreign Study in Zürich, Schweiz.  



Dem Teilnehmer wird empfohlen Fotokopien von wertvollen und wichtigen Dokumenten anzufertigen, einschließlich Reisepass, 

Visa, Versicherungspolicen, persönliche Kontaktinformationen, Kreditkarteninformationen, Geburtsurkunde und andere. EF 

übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für den Verlust oder Diebstahl persönlichen Eigentums des Teilnehmers während 

des Programms. Wenn ein Teilnehmer während der Reise oder des Aufenthalts seinen Pass verliert, ist der Teilnehmer für alle 
Kosten, Gebühren und Strafen verantwortlich, ebenso wie für Kosten, die infolge eines solchen Verlusts entstehen. Der 

Teilnehmer ist sich bewusst, dass die Haftung der Luftfahrtunternehmen für Schäden an Gepäck, Eigentum und Personen durch 

ihre Tarife und das Montrealer Übereinkommen beschränkt sind. 


